
PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM

BESCHLUSS NR

SEITE

03. September 2019
2019-231
1von3

Prostitutionsgewerbeverord n ung u nd Teilrevision N utzu n gspla nu ng
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1. Motion und Umsetzung

Der damalige Gemeinderat Richard Muffler (SVP) reichte am 26. Juni 2014 die
Motion "Prostitutionsverordnung Opfikon" und am 3. November 2014 eine über-
arbeitete Fassung ein. Darin verlangte der Motionär eine Anbindung an die
Prostitutionsgewerbeverordnung der Stadt Zürich. Am 11. November 2014
nahm der Stadtrat Opfikon die neue Fassung der Motion entgegen und beauf-
tragte die Abteilung Bevölkerungsdienste in Zusammenarbeit mit der Abteilung
Bau und lnfrastruktur eine entsprechende Verordnung und Regelung auszuar-
beiten.

Die Vorlagen vom 23. Juni 2015 (GR-Antrag zum Erlass einer Prostitutionsge-
werbeverordnung, SR-Beschluss zur Verabschiedung der Prostitutionsgewer-
beverordnung) wurden nach den Vorberatungen in der Geschäftsprüfungskom-
mission und in der Planungskommission gestützt auf Artikel 26 der Gemeinde-
ordnung zurückgezogen. Dies, weil bei den Anderungswünschen der Kommis-
sionen Konsens vorlag und eine neue, angepasste Vorlage als zweckmässig
erachtet wurde.

2. Teilrevision der Nutzungsplanung

lm Jahr 2015 wurde auf Antrag der Planungskommission vom Stadtrat be-
schlossen, dass zur Regelung der Prostitutionszulässigkeit eine Teilrevision der
Bau- und Zonenordnung (BZO) unumgänglich ist. Daher wurde dem Kanton im
Jahr 2016 ein Entwurf zur Vorprüfung eingereicht. Dadurch wurde festgestellt,
dass die Regelungsmöglichkeiten stark eingeschränkt sind. Prostitution kann
einzig in Zonen mit einem grundeigentümerverbindlich festgelegten Wohnanteil
von mindestens 60% verboten werden. Nur dort kann gemäss Bundesgericht
geltend gemacht werden, dass die ideellen lmmissionen sich stark störend auf
das Gebiet auswirken. Eine entsprechend angepasste Teilrevision wurde erar-
beitet und mit weiteren formellen Anpassungen der Nutzungsplanung ergänzt.

Mit dem dritten kantonalen Vorprüfungsbericht vom 17. April 2019 wurde fi.rr die
vorliegende Fassung der Teilrevision der Nutzungsplanung mit den Themen
Regelung Prostitutionszulässigkeit, Neunummerierung BZO und Neudarstel-
lung Zonenplan eine Genehmigung in Aussicht gestellt.

3. Prostitutionsgewerbeverord n u n g (PGVO) u nd Ausfü h ru n gs besti m m u n -
gen

Die Prostitutionsgewerbeverordnung regelt neben der Strassen- und Fenster-
prostitution auch die Salonprostitution. lm Gegensatz zur Stadt Zürich soll die
Ausübung der Strassenprostitution auf öffentlichem Grund verboten werden.
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Die Salonprostitution untersteht wie jedes andere Gewerbe auch dem Schutz
der Widschaftsfreiheit. lst die Ausübung eines Gewerbes jedoch mit besonde-
ren Gefahren für die Polizeigüter (öffentliche Ruhe, öffentliche Gesundheit, Treu
und Glauben im Geschäftsverkehr) verbunden, rechtfertigt sich die Einführung
einer Betriebsbewilligung. Die Betriebsbewilligung kann nur erteilt werden,
wenn die Zonenkonformität gemäss Nutzungsplanungsrevision eingehalten
wird sowie die weiteren Kriterien der PGVO und der Ausführungsbestimmungen
erfüllt sind.

Die Ausführungsbestimmungen werden erst nach Erlass der Prostitutionsge-
werbeverordnung vom Stadtrat verabschiedet und in Kraft gesetzt. Dies ge-
schieht zusammen mit der lnkraftsetzung der Nutzungsplanungsteilrevision und
der PGVO.

4. Weiteres Vorgehen

Durch die Kombination der Regelung der Prostitutionszulässigkeit in der Bau-
und Zonenordnung mit der Einführung der Prostitutionsgewerbeverordnung in-
klusive Ausführungsbestimmungen wird die Bewilligung von Salonprostitution
eindeutig geregelt und die Strassen- und Fensterprostitution ausgeschlossen.
Neu ist immer eine Betriebsbewilligung für Salonprostitutionsbetriebe notwen-
dig. Diese wird von der Polizei nur erteilt, wenn eine entsprechende Baubewilli-
gung die Prostitution in den Betriebsräumlichkeiten zulässt und alle weiteren
Kriterien nach Artikel I der neuen PGVO erfüllt sind.

Nach Festsetzung der lnhalte durch den Gemeinderat wird die Teilrevision der
Nutzungsplanung dem Kanton Zürich zur Genehmigung zugestellt. Erst nach
erfolgter Genehmigung und Rechtskraftbescheinigung (ca. 5-6 Monate) kann
die Nutzungsplanungsrevision in Kraft treten. Zeitgleich kann die Prostitutions-
gewerbeverordnung in Kraft treten, sofern sie vom Gemeinderat erlassen
wurde. Die Ausführungsbestimmungen werden nach dem Erlass der PGVO
dem Stadtral zur Genehmigung und lnkraftsetzung vorgelegt.

Auf Antrag des Bauvorstandes und des Vorstehers Bevölkerungsdienste

BESCHLIESST DER STADTRAT

1. Die Prostitutionsgewerbeverordnung gemäss Vorlage vom August 2019
wird genehmigt.

2. Dem Gemeinderat wird beantragt, die Prostitutionsgewerbeverordnung ge-
mäss Vorlage vom August 2019 zu erlassen.
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3. Die Ausführungsbestimmungen zur Prostitutionsgewerbeverordnung wer-
den positiv zur Kenntnis genommen. Die Abteilung Bevölkerungsdienste
wird beauftragt, diese nach dem Erlass der Prostitutionsgewerbeverord-
nung und der Genehmigung der Teilrevision der Nutzungsplanung durch
den Kanton vom Stadtrat genehmigen und in Kraft setzen zu lassen.

4. Die Teilrevision der Nutzungsplanung gemäss Vorlage vom Mai 2019 wird
genehmigt.

5. Dem Gemeinderat wird beantragt, die Teilrevision der Nutzungsplanung ge-
mäss Vorlage vom Mai 2019 zu genehmigen.

6. Dem Gemeinderat wird beantragt, die Motion von Richard Muffler abzu-
schreiben.

7. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, innert
30Tagen schriftlich Rekurserhobenwerden (S 19Abs. 1 lit. a und d i.V.m.

S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit möglich, beizulegen.

8. Mitteilung durch Protokollauszug an;

- Richard Muffler, Neugutstrasse 13,8152 Glattbrugg
- Geschäftsprüfu n gskom m ission
- Planungskommission
- Gemeinderat
- Abteilung Bevölkerungsd ienste
- Abteilung Bau und lnfrastruktur

NAMENS DES STADTRATES
Vizepräsident Stad hreiber
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Bruno Maurer lli Bleiker
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